Echokardiographie
Empfehlungen für die Ausbildung in Echokardiographie

I. Einführung

Empfehlungen zur Durchführung der Echokardiographie sind in verschiedenen Lädern publiziert worden. Es schien uns wichtig, ähnliche Empfehlungen auch für die Schweiz zu formulieren, unter Beachtung der entsprechenden amerikanischen (ACP/ACC/ AHA Task Force, Circulation 1990; 81: 2032) und deutschen Publikationen (Arbeitsgruppe «Echokardiographie» der Deutschen Gesellschaft für Herz- und Kreislaufforschung, Zeitschrift für Kardiologie 1990; 79: 312).

Die Echokardiographie ist zur Zeit das in der Kardiologie am häufigsten verwendete bildgebende Verfahren. Die modernen Geräte vermitteln Bilder selbst in den Händen ungeübter oder kardiologisch ungenügend ausgebildeter Untersucher. Diese Situation kann zu potentiell gefährlichen Fehlinterpretationen führen, welche vermieden werden müssen.

Diese Empfe hlungen gelten für die M-mode-Untersuchung, die zweidimensionale Echokardiographie und die Doppleruntersuchung mit «continuous wave» und gepulstem Doppler, sowie mit Farbdoppler. Die transösophageale Echokardiographie, die Stress-Echokardiographie, die intraoperative Echokardiographie sowie die intravaskuläre Echographie erfordern eine spezielle Weiterbildung.


II. Weiterbildung des Untersuchers

Das neue Weiterbildungsprogramm zur Erlangung des Untertitels Kardiologie zum Haupttitel Spezialarzt FMH für Innere Medizin, publiziert in der Schweizerischen Ärztezeitung (1990; 71: 94), sieht in den obligatorischen Forderungen (3.3.1.b) die «Beherrschung der Echokardiographie» und der «Doppler-Untersuchung am Herzen» vor.

Eine adäquate Weiterbildung in Echokardiographie muss die Vermittlung der notwendigen Kenntnisse und praktischen Erfahrung garantieren, welche den Untersucher befähigt, die Indikation zu stellen, und die echokardiographische Untersuchungen in der Praxis selbständig durchzuführen und zu interpretieren.

Während der Weiterbildungszeit sind mindestens 300 M-mode- und zweidimensionale echokardiographische Untersuchungen mit Doppler durchzuführen. Die Weiterbildung sollte während einer Periode von mindestens 6 Monaten in einem Echokardiographielabor, welches mindestens 1000 Untersuchungen pro Jahr durchführt, erworben werden. Dieses Labor sollte die Möglichkeit bieten, bei einem Teil der Echokardiogramme das Untersuchungsergebnis mit demjenigen des Herzkatheters, der Chirurgie und/oder der Autopsie zu vergleichen.

Diese Untersuchungen müssen unter Kontrolle des für das Echokardiographielabor verantwortlichen Kardiologen durchgeführt und interpretiert werden.

Es ist anzustreben, dass jeder Untersucher während der Weiterbildung ein Register führt über die durchgeführten Untersuchungen, mit Angabe des Datums, der Identifikation des Patienten, der Indikation zur Echokardiographie und der Diagnose. Dieses wird am Ende der Ausbildung vom verantwortlichen Leiter des Laboratoriums unterzeichnet.

Die Teilnahme an Kursen und Workshops wird empfohlen, ersetzt aber die Weiterbildung in einem Echokardiographielabor nicht.


III. Erhaltung der Fähigkeiten und Fortbildung

In der täglichen Praxis sollte ein für die Echokardiographie qualifizierter Kardiologe mindestens 200 Untersuchungen pro Jahr durchführen, um die notwendige Fähigkeit zu erhalten. Die Mitgliedschaft bei der Arbeitsgruppe für Echokardiographie der Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie und die regelmässige aktive Teilnahme an den Zusammenkünften einer Sektion wird dringend empfohlen. Aufzeichnungen, welche Schwierigkeiten bei der Interpretation bieten, sollten mit dem Weiterbildungslabor oder im Rahmen der Zusammenkünfte einer Sektion der Arbeitsgruppe für Echokardiographie diskutiert werden.
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Einleitung
Die Echokardiographie ist eine Spezialuntersuchung, welche ausschliesslich durch den gemäss der SGK-Richtlinien ausgebildeten Kardiologen FMH (bzw. Kinderkardiologen FMH) durchgeführt werden soll. Ihre korrekte Indikationsstellung und Interpretation setzt eine komplette Fachausbildung in Kardiologie voraus, da ihre fortgesetzte Praktizierung auf hohem Qualitätsniveau nur bei Ärzten mit einem grossen kardiologischen Krankengut gewährleistet ist. Die Richtlinien für die Ausbildung in Echokardiographie wurden bereits durch die Arbeitsgruppe für Echokardiographie der SGK in der Schweizerischen Ärztezeitung publiziert (1993;74:474), sie wurden durch die Weiterbildungsordnung für den FMH Kardiologie detailliert festgelegt.

Infrastruktur (die echokardiographische Untersuchung)
Transthorakale Echokardiographie:
Das Echogerät muss dem Stand der aktuellen Technik entsprechen (Anhang 1). Es muss möglich sein, die Untersuchungsresultate in adäquater Weise sowohl auf Papier (eventuell Röntgenfilm) als auch auf Videokassetten und/oder elektronische Speicher zu speichern. Die Untersuchungsergebnisse müssen archiviert werden. Jede Untersuchung muss durch einen speziellen Bericht dokumentiert werden (zum Beispiel gemäss Anhang 3). Zur Erhaltung der Fertigkeit soll jeder Untersucher mindestens 150 Echokardiographien pro Jahr durchführen.

Transösophageale Echokardiographie:
Der Untersucher bedarf der entsprechenden Ausbildung in dieser Untersuchung, die angemessenen Sicherheitsmassnahmen sind zu berücksichtigen. Diese Untersuchung kann sowohl unter klinischen Bedingungen als auch in der ärztlichen Praxis durchgeführt werden. Die jährliche Mindestanzahl von 30 Untersuchungen pro Untersucher soll gewährleistet sein.
Die peroperative Untersuchung findet in Übereinstimmung und/oder enger Zusammenarbeit mit speziell ausgebildeten Anästhesisten statt.

Stressechokardiographie:
Diese Untersuchung erfordert ebenfalls eine spezielle Ausbildung. Die jährliche Mindestanzahl von 30 Untersuchungen pro Untersucher soll gewährleistet sein.

Kinderkardiologie:
Die Kriterien zur echokardiographischen Untersuchung im pränatalen Stadium sowie bei Neugeborenen und in der Kinderkardiologie werden durch die Schweizerische Gesellschaft für pädiatrischen Kardiologie erarbeitet.

Fortbildung
Für die Organisation der Fortbildung in Echokardiographie ist die Arbeitsgruppe für Echokardiographie der SGK mit ihren Regionalgruppen verantwortlich. Die Arbeitsgruppe für Echokardiographie der SGK organisiert mindestens einen Fortbildungstag pro Jahr. Alle echokardiographisch tätigen Kardiologen sollen Mitglieder der Arbeitsgruppe für Echokardiographie bzw. einer Regionalgruppe sein. Die regionalen Gruppen führen eine auf dem neuesten Stand gehaltene Mitgliederliste. Die regionalen Gruppen veranstalten regelmässig Treffen, welche theoretischen Referaten und Fallvorstellungen und -besprechungen gewidmet sind. Eine häufige Teilnahme wird erwartet. Im Rahmen seiner Fortbildung soll der echokardiographisch tätige Arzt mindestens 10 Stunden pro Jahr der Echokardiographie widmen.

Qualitätssicherung
Jedem Mitglied der Arbeitsgruppe für Echokardiographie obliegt seine eigene Qualitätssicherung. Es erstellt eine in Härtefällen einsehbare Buchführung über Arbeitsort, technische Ausrüstung, Anzahl der jährlichen Untersuchungen und deren Indikationen, Teilnahme an den Sitzungen der Regionalgruppen und über die individuelle Fortbildung.

Nicht konforme Aktivität
Sollten die obenerwähnten Bedingungen nicht erfüllt werden, wird die echokardiographische Tätigkeit des entsprechenden Kardiologen als nicht konform mit den Richtlinien der Arbeitsgruppe für Echokardiographie der SGK angesehen. In Zweifelsfällen entscheidet der Vorstand der SGK.

Inkraftsetzung
Die vorliegenden Richtlinien treten mit der Publikation in Kraft.

Anhang 1: Ausrüstung
Das Echokardiographiegerät muss folgende Möglichkeiten bieten: M-Mode, B-Mode, mit Mess- und Dokumentationsmöglichkeit auf Video und Papier; Pulsdoppler, Kontinuierlichen Doppler und Farbdoppler. Ein Schallkopf von 2,5 MHz ist erforderlich, einer mit höherer Frequenz und eine Pencil-Sonde sind wünschenswert.

Anhang 2: Echokardiographische Untersuchung
Die Standarduntersuchung beinhaltet folgende Schnittebenen: Parasternal lange und kurze Achse, apikal Zweikammerblick (linker Vorhof und Ventrikel), Dreikammerblick (longitudinaler Schnitt Aorta-linker Vorhof und linker Ventrikel), Vierkammerblick (beide Vorhöfe und beide Ventrikel) und Fünfkammerblick (Vierkammerblick mit Aorta). Wenn indiziert sollen eine subxyphoidale und eine suprasternale Untersuchung durchgeführt werden. Die M-Mode-Messungen sollen parasternal in transversaler und/oder lingitudinaler Ebene erfolgen. Die Dokumentation auf Videokassette ist notwendig. Die Videokassetten müssen entsprechend archiviert werden. Alle Messungen sowie die pathologischen Befunde einer Untersuchung müssen registriert und dokumentiert werden.

Anhang 3: Echokardiographiebericht
Ein schriftlicher Befund muss jede echokardiographische Untersuchung dokumentierten, der Bericht muss archiviert werden.
